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Sicherheitsrat  
Verteilung: Allgemein 
30. Juli 2010 

    

Resolution 1935 (2010) 

verabschiedet auf der 6366. Sitzung des Sicherheitsrats 
am 30. Juli 2010 

 Der Sicherheitsrat, 

 in Bekräftigung aller seiner früheren Resolutionen und Erklärungen seines Präsidenten 
betreffend die Situation in Sudan, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Einheit, Un-
abhängigkeit und territorialen Unversehrtheit Sudans und seiner Entschlossenheit, mit der 
Regierung Sudans unter voller Achtung ihrer Souveränität zusammenzuarbeiten, um bei der 
Bewältigung der verschiedenen Herausforderungen in Sudan behilflich zu sein, 

 sowie unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen 1674 (2006) und 1894 (2009) 
über den Schutz von Zivilpersonen in bewaffneten Konflikten, in der er unter anderem die 
einschlägigen Bestimmungen des Ergebnisdokuments des Weltgipfels der Vereinten Natio-
nen bekräftigt, 1612 (2005) und 1882 (2009) über Kinder in bewaffneten Konflikten, 1502 
(2003) über den Schutz von humanitärem Personal und Personal der Vereinten Nationen 
und 1325 (2000) und damit zusammenhängende Resolutionen über Frauen und Frieden und 
Sicherheit,  

 eingedenk des Abkommens vom 28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge 
und seines Zusatzprotokolls vom 16. Dezember 1966 sowie des Übereinkommens der Or-
ganisation der afrikanischen Einheit von 1969 zur Regelung der spezifischen Aspekte der 
Flüchtlingsprobleme in Afrika und des Übereinkommens der Afrikanischen Union vom 
29. Oktober 2009 über Schutz und Hilfe für Binnenvertriebene in Afrika, 

 unter Hinweis auf den Bericht vom 10. Februar 2009 über Kinder und bewaffnete 
Konflikte in Sudan (S/2009/84), einschließlich seiner Empfehlungen, und die von der Ar-
beitsgruppe des Sicherheitsrats für Kinder und bewaffnete Konflikte in Sudan gebilligten 
Schlussfolgerungen (S/AC.51/2009/5), 

 mit dem Ausdruck seines nachdrücklichen Bekenntnisses und seiner Entschlossenheit 
zur Förderung und Unterstützung des politischen Prozesses in Darfur und der Anstrengun-
gen des Gemeinsamen Chefvermittlers, unter Begrüßung seines Engagements für Fort-
schritte und der Verhandlungen zwischen der Regierung Sudans und der Bewegung für Be-
freiung und Gerechtigkeit über ein Abkommen unter der Schirmherrschaft des Gemeinsa-
men Chefvermittlers und missbilligend, dass sich einige Gruppen nach wie vor weigern, 
sich dem politischen Prozess anzuschließen, 
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 unterstreichend, wie wichtig unbeschadet der Hauptverantwortung des Sicherheitsrats 
für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit die Partnerschaft zwi-
schen den Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union im Einklang mit Kapitel VIII 
der Charta der Vereinten Nationen hinsichtlich der Wahrung des Friedens und der Sicherheit 
in Afrika, insbesondere in Sudan, ist,  

 unter Begrüßung der wichtigen Rolle der Afrikanischen Union in Sudan, insbesondere 
der Anstrengungen der Hochrangigen Umsetzungsgruppe der Afrikanischen Union für Su-
dan, in Zusammenarbeit mit dem Gemeinsamen Chefvermittler und dem Hybriden Einsatz 
der Afrikanischen Union und der Vereinten Nationen in Darfur (UNAMID) Frieden, Aus-
söhnung und Rechenschaftspflicht in Darfur zu fördern, so auch durch die rasche Einberu-
fung einer Darfur-Darfur-Konferenz mit dem Ziel, zu raschen Fortschritten in dem von der 
Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen geführten Friedensprozess zu ermutigen,  

 unter Begrüßung des Berichts des Generalsekretärs vom 14. Juli über den UNAMID 
(S/2010/382), 

 betonend, dass der Rat einen rigorosen, strategischen Ansatz für Friedenssicherungs-
einsätze verfolgen muss, um die Wirksamkeit der Friedenssicherungsmissionen zu steigern, 
in dieser Hinsicht unterstreichend, wie wichtig es ist, dem Erfordernis Rechnung zu tragen, 
dass der UNAMID in der Lage ist, von Bedrohungen für die Durchführung seines Mandats 
und die Sicherheit seines Friedenssicherungspersonals im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen abzuschrecken,  

 mit dem Ausdruck seiner tiefen Besorgnis über die Verschlechterung der Sicherheits-
lage in Darfur, namentlich die Verstöße gegen die Waffenruhe, die Angriffe der Rebellen-
gruppen, die Bombenangriffe der Regierung Sudans, die Zunahme der Stammesauseinan-
dersetzungen und die Angriffe auf humanitäres Personal und Friedenssicherungskräfte, wo-
durch der Zugang für die humanitäre Hilfe zu Konfliktgebieten, in denen gefährdete Grup-
pen der Zivilbevölkerung leben, beschränkt wird, wie aus dem Bericht des Generalsekretärs 
hervorgeht, und mit der Aufforderung an alle Parteien, die Feindseligkeiten einzustellen und 
den Zugang für die humanitäre Hilfe dringend zu erleichtern, 

 erneut alle Verletzungen der Menschenrechte und Verstöße gegen das humanitäre 
Völkerrecht in Darfur verurteilend, mit der Aufforderung an alle Parteien, ihren Verpflich-
tungen nach dem humanitären Völkerrecht und den internationalen Menschenrechtsnormen 
nachzukommen, betonend, dass diejenigen, die solche Verbrechen verüben, vor Gericht ge-
stellt werden müssen, und die Regierung Sudans nachdrücklich auffordernd, ihren diesbe-
züglichen Verpflichtungen nachzukommen,  

 in Bekräftigung seiner Besorgnis darüber, dass sich die anhaltende Gewalt in Darfur 
nachteilig auf die Stabilität ganz Sudans sowie der Region auswirkt, es begrüßend, dass sich 
die Beziehungen zwischen Sudan und Tschad verbessert haben, nachdem die Regierungen 
Sudans und Tschads am 15. Januar 2010 ein Abkommen zur Normalisierung ihrer bilatera-
len Beziehungen unterzeichnet und an ihrer Grenze eine gemeinsame Truppe unter gemein-
samer Führung aufgestellt hatten, und Sudan und Tschad nahelegend, die Durchführung 
dieses Abkommens und die Zusammenarbeit fortzusetzen, um Frieden und Stabilität in Dar-
fur und der gesamten Region herbeizuführen,  

 feststellend, dass die Situation in Sudan eine Bedrohung des Weltfriedens und der in-
ternationalen Sicherheit darstellt, 

 1. beschließt, das in Resolution 1769 (2007) festgelegte Mandat des UNAMID um 
weitere 12 Monate bis zum 31. Juli 2011 zu verlängern; 

 2. unterstreicht, dass der UNAMID von seinem Mandat und seinen Fähigkeiten in 
vollem Umfang Gebrauch machen und bei seinen Entscheidungen über den Einsatz der vor-
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handenen Kapazitäten und Ressourcen den Vorrang a) dem Schutz von Zivilpersonen in 
ganz Darfur und b) der Gewährleistung des sicheren, rechtzeitigen und ungehinderten Zu-
gangs für die humanitäre Hilfe und der Sicherheit des humanitären Personals und der hu-
manitären Aktivitäten einräumen muss; 

 3. bekräftigt, wie wichtig es ist, den von der Afrikanischen Union und den Verein-
ten Nationen geführten politischen Prozess für Darfur zu fördern, und unterstreicht in dieser 
Hinsicht die Notwendigkeit der systematischen und nachhaltigen Beteiligung aller darfuri-
schen Interessengruppen, einschließlich der neu gewählten Amtsträger, der Zivilgesellschaft, 
darunter Frauen und von Frauen geführte Organisationen, der Bürgergruppen und der 
Stammesführer, um durch einen konstruktiven und offenen Dialog ein dem Frieden und der 
Sicherheit förderliches Umfeld zu schaffen, begrüßt den Vorrang, der den anhaltenden An-
strengungen des UNAMID zur Förderung einer solchen Beteiligung in Unterstützung und 
Ergänzung der Arbeit des Gemeinsamen Chefvermittlers, Herrn Djibrill Yipènè Bassolé, 
und des von der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen geführten politischen 
Prozesses für Darfur eingeräumt wird, und begrüßt die diesbezügliche Arbeit der Hochran-
gigen Umsetzungsgruppe der Afrikanischen Union für Sudan; 

 4. ersucht den UNAMID, in Absprache mit dem Landesteam der Vereinten Natio-
nen eine umfassende Strategie für die Erreichung der in Ziffer 2 genannten Ziele auszuar-
beiten, und ersucht den UNAMID, bei der Umsetzung dieser Strategie von seinen Fähigkei-
ten in Darfur größtmöglichen Gebrauch zu machen;  

 5. würdigt den Beitrag der Truppen und Polizeikräfte stellenden Länder und der 
Geber zum UNAMID, stellt fest, dass der UNAMID nahezu seine volle Einsatzstärke er-
reicht hat, unterstreicht die Notwendigkeit handlungsfähiger Einheiten, die die mandatsmä-
ßigen Aufgaben des UNAMID wirksam durchführen können, ersucht in dieser Hinsicht die 
Geber, den Truppen und Polizeikräfte stellenden Ländern weiter dabei behilflich zu sein, si-
cherzustellen, dass die Einheiten angemessen ausgebildet und ausgerüstet werden, um 
durchhaltefähig zu sein und ihre Einsätze durchführen zu können, und fordert die Mitglied-
staaten auf, die noch benötigten Mehrzweck-Militärhubschrauber, Luftaufklärungs- und 
sonstigen Unterstützungsmittel zuzusagen und bereitzustellen;  

 6. verurteilt nachdrücklich alle Angriffe auf den UNAMID, unterstreicht, dass alle 
gegen den UNAMID gerichteten Angriffe oder Bedrohungen unannehmbar sind, verlangt, 
dass keine weiteren derartigen Angriffe vorkommen, betont, dass die Sicherheit des Perso-
nals des UNAMID verbessert werden muss und dass der Straflosigkeit derjenigen, die Frie-
denssicherungskräfte angreifen, ein Ende gesetzt werden muss, und fordert in dieser Hin-
sicht die Regierung Sudans nachdrücklich auf, alles zu tun, um diejenigen, die solche 
Verbrechen verüben, vor Gericht zu stellen;  

 7. lobt die glaubwürdige Arbeit des Drei-Parteien-Mechanismus, bekundet jedoch 
seine tiefe Besorgnis über die anhaltenden Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und der 
Tätigkeiten des UNAMID, fordert alle Parteien in Darfur auf, alle Hindernisse für die voll-
ständige und ordnungsgemäße Wahrnehmung des Mandats des UNAMID zu beseitigen, so 
auch indem sie seine Sicherheit und Bewegungsfreiheit gewährleisten, und fordert in dieser 
Hinsicht die Regierung Sudans nachdrücklich auf, das Abkommen über die Rechtsstellung 
der Truppen vollständig und unverzüglich einzuhalten, insbesondere in Bezug auf die Ertei-
lung von Fluggenehmigungen und die Abfertigung von Ausrüstungsgütern sowie die Besei-
tigung aller Hindernisse für die Verwendung von Lufteinsatzmitteln des UNAMID, um un-
ter anderem gegebenenfalls auf bewaffnete Bedrohungen zu reagieren und medizinische 
Notfallevakuierungen durchzuführen;  

 8. betont, wie wichtig erreichbare und realistische Ziele sind, an denen die Fort-
schritte der Friedenssicherungseinsätze der Vereinten Nationen gemessen werden können, 
ersucht den Generalsekretär, dem Rat auch weiterhin alle 90 Tage über die bei der Durch-
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führung des Mandats des UNAMID in ganz Darfur erzielten Fortschritte Bericht zu erstat-
ten, namentlich über die Fortschritte bei der Umsetzung der in Ziffer 4 genannten Strategie 
und über die dabei angetroffenen Hindernisse, einschließlich einer Bewertung der Fort-
schritte in Bezug auf die in Anhang II des Berichts des Generalsekretärs vom 16. November 
2009 genannten Kriterien, sowie über die Fortschritte hinsichtlich des politischen Prozesses, 
der Sicherheitslage und der humanitären Situation, namentlich in den Sammelplätzen der 
Binnenvertriebenen und Flüchtlingslagern, und über frühzeitige Wiederherstellungsmaß-
nahmen und die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen durch alle Parteien; 

 9. verlangt, dass alle am Konflikt in Darfur beteiligten Parteien die Gewalt und die 
Angriffe auf Zivilpersonen, Friedenssicherungskräfte und humanitäres Personal sofort be-
enden und ihren Verpflichtungen nach den Menschenrechtsnormen und dem humanitären 
Völkerrecht nachkommen, bekundet in diesem Zusammenhang seine entschiedene Ableh-
nung schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechtsnormen, 
fordert eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und die Selbstverpflichtung aller Par-
teien auf eine nachhaltige und dauerhafte Waffenruhe, ersucht den Generalsekretär, mit den 
betreffenden Parteien Konsultationen im Hinblick auf die Erarbeitung eines wirksameren 
Mechanismus zur Überwachung der Waffenruhe zu führen, und unterstreicht, dass der 
UNAMID über größere Gewaltvorfälle, die die umfassenden und konstruktiven Friedens-
bemühungen der Parteien untergraben, Bericht erstatten muss; 

 10. bekundet seine ernsthafte Besorgnis über die Verschlechterung der humanitären 
Lage, die anhaltenden Bedrohungen humanitärer Organisationen und die Zugangsbeschrän-
kungen für humanitäre Hilfe in Darfur, fordert, dass das Kommuniqué der Regierung Su-
dans und der Vereinten Nationen über die Erleichterung der humanitären Maßnahmen in 
Darfur voll umgesetzt wird, und verlangt, dass die Regierung Sudans, alle Milizen, bewaff-
neten Gruppen und alle anderen Beteiligten den vollen, sicheren und ungehinderten Zugang 
für humanitäre Organisationen und humanitäres Personal und die Bereitstellung humanitärer 
Hilfe für hilfsbedürftige Bevölkerungsgruppen gewährleisten;  

 11. erklärt erneut, dass es keine militärische Lösung für den Konflikt in Darfur ge-
ben kann und dass eine alle Seiten einschließende politische Regelung und die erfolgreiche 
Entsendung des UNAMID für die Wiederherstellung des Friedens unerlässlich sind, bekräf-
tigt, dass er die Arbeit des Gemeinsamen Chefvermittlers, Herrn Djibrill Yipènè Bassolés, 
und den von der Afrikanischen Union und den Vereinten Nationen geführten politischen 
Prozess für Darfur voll unterstützt;  

 12. verlangt, dass alle am Konflikt beteiligten Parteien, einschließlich aller Rebel-
lengruppen, sich sofort umfassend, konstruktiv und ohne Vorbedingungen an dem Friedens-
prozess beteiligen, namentlich indem sie unter der Vermittlung von Herrn Bassolé Gesprä-
che im Hinblick auf den Abschluss eines alle Seiten einschließenden und umfassenden Ab-
kommens aufnehmen, unterstreicht, wie wichtig der Abschluss eines solchen Abkommens 
für die Herbeiführung eines stabilen und dauerhaften Friedens in der Region ist, begrüßt die 
diesbezügliche Arbeit Katars und die von anderen Ländern in der Region gewährte Unter-
stützung und fordert den UNAMID auf, den Gemeinsamen Chefvermittler und das Gemein-
same Team für die Vermittlungsbemühungen auch weiterhin zu unterstützen;  

 13. stellt fest, dass sich Konflikte in einem Gebiet Sudans auf andere Gebiete Su-
dans und die gesamte Region auswirken, und legt dem UNAMID eindringlich nahe, sich 
eng mit den anderen Missionen der Vereinten Nationen in der Region, namentlich der Mis-
sion der Vereinten Nationen in Sudan (UNMIS) und der Mission der Vereinten Nationen in 
der Zentralafrikanischen Republik und in Tschad (MINURCAT), abzustimmen; 

 14. ersucht den UNAMID, im Rahmen seiner gegenwärtigen Fähigkeiten und sei-
nes Mandats gegebenenfalls die Anstrengungen der UNMIS zur Vorbereitung der Referen-
den in Südsudan und Abyei zu unterstützen und zu ergänzen, so auch durch eine enge Ab-
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stimmung mit der UNMIS beim Austausch von Analysen der Risiken in den Grenzgebieten, 
insbesondere in Bezug auf für Zivilpersonen bestehende Bedrohungen;  

 15. betont, wie wichtig es ist, würdevolle und dauerhafte Lösungen für die Flücht-
linge und Binnenvertriebenen herbeizuführen und ihre volle Mitwirkung an der Planung 
und Umsetzung dieser Lösungen zu gewährleisten, und verlangt, dass alle am Konflikt in 
Darfur beteiligten Parteien Bedingungen schaffen, die einer freiwilligen und dauerhaften 
Rückkehr der Flüchtlinge und Binnenvertriebenen in Sicherheit und Würde oder ihrer Integ-
ration vor Ort förderlich sind;  

 16. stellt fest, dass ein sicheres Umfeld frühzeitige Wiederherstellungsmaßnahmen 
und eine Rückkehr zur Normalität in Darfur stark erleichtern wird, betont, wie wichtig früh-
zeitige Wiederherstellungsmaßnahmen in Darfur sind, legt in dieser Hinsicht dem 
UNAMID nahe, im Rahmen seines derzeitigen Mandats die Arbeit des Landesteams der 
Vereinten Nationen und der Expertenagenturen auf dem Gebiet der frühzeitigen Wiederher-
stellung und des Wiederaufbaus in Darfur zu erleichtern, unter anderem durch die Gewähr-
leistung der Gebietssicherung, und fordert die Regierung Sudans auf, sich auch weiterhin 
darum zu bemühen, die tieferen Ursachen der Krise in Darfur zu beseitigen und verstärkt in 
frühzeitige Wiederherstellungsmaßnahmen zu investieren;  

 17. bekundet seine tiefe Besorgnis über das Fortbestehen örtlich begrenzter Konflik-
te und Gewalttätigkeiten mit ihren Auswirkungen auf Zivilpersonen und die Verbreitung 
von Waffen, insbesondere Kleinwaffen, und ersucht in dieser Hinsicht den UNAMID, auch 
weiterhin lokale Mechanismen zur Konfliktbeilegung zu unterstützen und im Einklang mit 
seinem in Ziffer 9 der Resolution 1769 (2007) festgelegten Mandat zu überwachen, ob Rüs-
tungsgüter oder sonstiges Wehrmaterial in Darfur vorhanden sind; 

 18. verlangt, dass die am Konflikt beteiligten Parteien im Einklang mit Resolution 
1820 (2008) sofort geeignete Maßnahmen ergreifen, um Zivilpersonen, insbesondere Frauen 
und Kinder, vor allen Formen sexueller Gewalt zu schützen, ersucht den UNAMID, über 
die Umsetzung seiner umfassenden Strategie zum Schutz von Frauen und Mädchen vor se-
xueller Gewalt und geschlechtsspezifischer Gewalt Bericht zu erstatten und die Fortschritte 
bei der Beseitigung der sexuellen und geschlechtsspezifischen Gewalt zu bewerten, und er-
sucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass der UNAMID die einschlägigen Bestim-
mungen der Resolutionen 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) und 1889 (2009) durch-
führt, und in seine Berichterstattung an den Rat entsprechende Informationen aufzunehmen; 

 19. ersucht den Generalsekretär, sicherzustellen, dass a) eine fortlaufende Überwa-
chung und Berichterstattung über die Lage der Kinder im Rahmen der in Ziffer 8 genannten 
Berichte stattfindet und dass b) mit den am Konflikt beteiligten Parteien ein fortlaufender 
Dialog mit dem Ziel geführt wird, termingebundene Aktionspläne zur Beendigung der Ein-
ziehung und des Einsatzes von Kindersoldaten und anderer gegen Kinder gerichteter Ver-
stöße gegen das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechtsnormen aufzustellen; 

 20. ersucht den Generalsekretär, das Einsatzkonzept und die Einsatzrichtlinien für 
den UNAMID im Einklang mit dem in den einschlägigen Resolutionen des Sicherheitsrats 
festgelegten Mandat der Mission regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren und dem 
Sicherheitsrat und den truppenstellenden Ländern im Rahmen der in Ziffer 8 genannten Be-
richte darüber Bericht zu erstatten; 

 21. beschließt, mit der Angelegenheit befasst zu bleiben. 

 


